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Gemeindeverwaltung Villigen, Schulstrasse 2, 5234 Villigen, gemeindekanzlei@villigen.ch, ✆ 056 297 89 89 

Keine Dauerbewilligungen für das Befahren des Geissbergs 
In den vergangenen Jahren konnten Eigentümer von Parzellen auf dem Geissberg und Personen, die An-
lässe auf dem Geissberg organisierten, bei der Gemeindekanzlei eine Dauerbewilligung beantragen. Diese 
Praxis ist nicht rechtskonform. Gestützt auf das Waldgesetz des Kantons Aargau vom 1. Juli 1997 dürfen 
Waldstrassen, Waldwege und Waldbestand nur zu forstlichen Zwecken mit motorisierten Fahrzeugen be-
fahren werden. Das Waldgesetz lässt die in der Vergangenheit erteilten Dauerbewilligungen, die jeweils 
auf eine Amtsperiode ausgestellt wurden, nicht zu. 
Wie der Gemeinderat bereits an der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 ausführte, hat 
sich die Gamspopulation im Geissberg gestützt auf ein Fotomonitoring massiv reduziert. Waren es im 
Jahr 2011 noch 214 Gämsen, reduzierte sich die Population im Jahr 2022 auf 27. Auch der Mensch wirkt 
im Wald. Neben Bikern oder Spaziergängern, die sich im Wald aufhalten, wurden während des Monitorings 
1'200 Fahrzeugbewegungen im Geissberg registriert. 
Selbstverständlich sind Waldeigentümer, der Forst und die Jäger gestützt auf das Waldgesetz vom Fahr-
verbot ausgenommen. Statt Dauerbewilligungen werden auf Antrag ab 1. Januar 2026 Ausnahmebewilli-
gungen für einzelne Fahrten zur Organisation von Anlässen auf dem Geissberg (Schrannehütte, Ruine 
Besserstein, Ersti usw.) erteilt. Die Kontrollschilder der Fahrzeuge werden in den Bewilligungen aufgenom-
men. 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde haben die Möglichkeit, Ausnahmenbewilligungen direkt bei 
der Gemeindekanzlei zu beantragen. Der Gemeinderat hofft auf das Verständnis der Villigerinnen und Vil-
liger und bitten um Mithilfe, den Geissberg für alle zu einem sichereren und nachhaltigeren Ort zu machen. 
 

Reduzierter Winterdienst 

Der Winterdienst auf den Gemeindestrassen und auf öffentlichen Plätzen erfolgt aufgrund der bisher ge-
machten guten Erfahrungen weiterhin reduziert. Private Anlagen (Strassen, Plätze, etc.) werden durch das 
Gemeindewerk auf Wunsch ebenfalls maschinell gesäubert. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. Inte-

ressenten / Interessentinnen können sich rechtzeitig mit Gemeindewerkleiter Dölf Erdin, ✆ 079 667 13 47 

oder ✉ bauamt@villigen.ch, in Verbindung setzten. Ohne Auftrag werden durch das Gemeindewerk keine 
privaten Anlagen unterhalten. 
Motorfahrzeugbesitzer werden ersucht, ihre Fahrzeuge nicht entlang der öffentlichen Strassen und auf 
öffentlichen Plätzen zu parkieren. Die Winterdienstarbeiten werden dadurch erheblich erschwert oder gar 
verunmöglicht. Es besteht die Gefahr, dass solche Fahrzeuge durch den Schneepflug oder durch beisei-
tegeschobene Schneemassen beschädigt werden. Die Gemeinde lehnt jede Haftung für derartige Schä-
den ab.  
 

Brennholzverkauf 2025 / 2026 
Auch in diesem Jahr kann wieder Brennholz bestellt werden. Bitte füllen Sie dazu das entsprechende Be-
stellformular aus und geben Sie es entweder bei der Gemeindekanzlei oder direkt bei Gemeindeförster 
Oliver Frey ab. 
Das Formular steht auf der Webseite www.villigen.ch zur Verfügung. Es kann zudem während den Schal-
teröffnungszeiten bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 

Weitere Auskünfte erteilt Oliver Frey unter ✆ 079 405 03 12, ✉ o.frey@greenmail.ch. 
 

eTAX-Aargau löst ab 2026 EasyTax ab 
Mit eTAX-Aargau wird die Steuererklärung einfach, benutzerfreundlich und praktisch. 
Ab 2026 steht den Steuerpflichtigen im Kanton Aargau mit eTAX AARGAU eine neue Online-Steuererklä-
rung für natürlichen Personen zur Verfügung. Die bisherige Software EasyTax wird durch die neue Lösung 
ersetzt. Mit eTAX AARGAU kann die Steuererklärung einfach, sicher und ortsunabhängig ausgefüllt sowie 
elektronisch eingereicht werden. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.ag.ch/etax verfügbar. 
Die Abteilung Steuern bittet die Steuerpflichtigen, sich frühzeitig um die Registrierung bei AGOV zu küm-
mern. Die Mitarbeiterinnen der Abteilung Steuern sind auch gerne bereit, Unterstützung zu bieten.  
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Öffnungszeiten über die Feiertage 
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Feiertage vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis und mit Freitag, 
2. Januar 2026 geschlossen. Am Dienstag, 23. Dezember 2025 ist die Gemeindeverwaltung bis um 
16.00 Uhr geöffnet. 

Die Gemeindewerke bleiben vom Montag, 22. Dezember 2025 bis und mit Freitag, 2. Januar 2026 ge-
schlossen. Der Pikettdienst ist wie folgt geregelt: 

• Pikettdienst für Todesfälle, ✆ 056 297 89 89 

• Pikettdienst der Gemeindewerke; Wasser und Abwasser, ✆ 079 667 13 47 
• Pikettdienst der Elektrizitätsversorgung 

IBB Energie AG, Gaswerkstrasse 5, 5201 Brugg, ✆ 056 460 28 28 
• Pikettdienst der Fernwärmeversorgung 

REFUNA AG, Beznau, 5312 Döttingen, ✆ 056 268 80 10 

Die Kehricht- und Grüngutabfuhren finden über die Feiertage wie folgt statt: 

Kehrichtabfuhr Grüngutabfuhr, bitte ab 07.00 Uhr bereitstellen 
Mittwoch, 24. Dezember 2025  Freitag, 19. Dezember 2025 
Mittwoch, 31. Dezember 2025 Freitag, 9. Januar 2026 
Donnerstag, 8. Januar 2026 
 

Weihnachtsbaumweitwurf des Düda-Vereins Villigen 
Der Düda Verein organisiert auch dieses Jahr den Weihnachtsbaumweitwurf in Villigen. In zwei Kategorien 
und zwei Disziplinen werden die kräftigsten und geschicktesten WeihnachtsbaumweitwerferInnen ermit-
telt. Zusätzlich gibt es eine Kategorie für Kinder bis 14 Jahre. Der Anlass findet am Freitag, 2. Januar 
2026, 14.00 Uhr, bei jeder Witterung bei der Dröschschüür an der Mandacherstrasse in Villigen statt.  

Getränke und Würste zum Bräteln sind vorhanden. Der Erlös aus der Spendenkasse (Twint ist ebenfalls 
möglich) geht an das Gemeindeforstamt, um neue Bäume zu pflanzen. Jede und jeder ist herzlich einge-
laden, an diesem "Wettkampf" teilzunehmen. Eine Teilnahme ist mit dem eigenen Tannenbaum möglich, 
es hat aber auch Bäume vor Ort. Impressionen unseres Anlasses sind auf unserer Webseite www.düda.ch 
zu finden. Die Organisatoren freuen sich auf viele Teilnehmer.  
 

40 Jahre Elternverein Villigen - Jubiläumsfest 2026 
Der Elternverein Villigen feiert im kommenden Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Dieses besondere Ereignis 
soll gebührend gefeiert werden. Bitte reservieren Sie sich bereits heute den 27. Juni 2026. An diesem Tag 
erwartet Sie ein abwechslungsreiches Fest mit Spiel und Spass für die ganze Familie. Das Programm wird 
abends mit einem Konzert einer Aargauer Coverband abgerundet. 

Da es sich um einen grösseren Anlass handelt, ist der Elternverein dankbar für jede helfende Hand sowie 
für finanzielle Unterstützung. Wer Interesse hat, das Jubiläum aktiv mitzugestalten, darf sich gerne mel-

den. Die Kontaktdaten: ✉ rami.mueller93@gmail.ch 

Der Elternverein freut sich auf ein fröhliches Jubiläumsfest mit vielen Besucherinnen und Besuchern. 
 

Und ausserdem 
… weist der Gemeinderat darauf hin, dass in der dunkleren Jahreszeit erfahrungsgemäss wieder ver-

mehrt Einbrüche stattfinden. Bitte stellen Sie sicher, dass Haus- und Garagentüren stets gut ver-
schlossen sind. 

… können sich Versicherte noch bis am 31. Dezember 2025 für die Prämienverbilligung 2026 bei der 
SVA registrieren. Falls bei der Antragsstellung mit dem Code Probleme auftreten, helfen die Mitarbei-
ter der SVA Gemeindezweigstelle gerne weiter. 

 

Veranstaltungen und Termine 
Neujahrsapéro 2026 Donnerstag, 1. Januar 2026, 16.00 Uhr, bei der Trotte Villigen 

Senioren-Mittagstisch Dienstag, 6. Januar 2026, 11.30 Uhr, Restaurant Hirschen 

Ab 60 Jahren, Anmeldung an Ursula Meier, ✆ 056 284 51 83, 

✉ meier_ursula@bluewin.ch 
Freizeit Club Villigen Sonntag, 22. Februar 2026, ab 16.00 Uhr, in Stilli 

Scheibensprengen mit kleiner Festwirtschaft 
 

mailto:meier_ursula@bluewin.ch

